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Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

Referat LA 23 

z.H. Herrn Dr. Frank Albrecht 

Invalidenstraße 44 

10115 Berlin 

Deutschland 

 

Ref-LA23@bmvi.bund.de 

 

Wien, am 27.07.2018 

 

Betreff: Anerkennung von österreichischen historischen Kraftfahrzeugen in Deutschland,  

 

Sehr geehrter Herr Dr. Albrecht! 

 

Die Abteilung für Rechtspolitik der Wirtschaftskammer Österreich hat uns Ihr an Herrn 

Dr. Schneglberger gerichtetes Schreiben datiert mit 11. Juli 2018, Aktenzeichen 3523.13/1 zu-

kommen lassen. In diesem wird unter anderem ausgeführt, dass es für „Oldtimer aus Österreich 

reicht…, das Gutachten der österreichischen Behörde zur positiven Einstufung als Oldtimer hinter 

der Windschutzscheibe zu hinterlegen“, um Oldtimern, die ein Kennzeichen nach § 9 Abs. 1 oder 

§ 17 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) führen, betreffend die generellen Ausnahmen von 

der Kennzeichnungspflicht und von Fahrverboten in Umweltzonen gleichgestellt zu sein. 

 

Historische Fahrzeuge werden vom örtlich zuständigen Landeshauptmann gem. § 34 KFG 1967 

genehmigt. Im Zuge dieses Genehmigungsverfahrens wird ein Gutachten eines vom Landes-

hauptmann gem. § 125 KFG bestellten Sachverständigen eingeholt, durch das die Erhaltungswür-

digkeit und der Erhaltungszustand nachgewiesen werden. Ergebnis dieses Verfahrens ist ein per-

sönlich adressierter Bescheid, der die positive Einstufung als historisches Fahrzeug („Oldtimer“) 

nachweist. Diese Einstufung wird auch in der Zulassungsbescheinigung eingetragen. Nur diese 

Fahrzeuge bekommen seit 20. 5. 2018 bei der wiederkehrenden Begutachtung eine rote Begut-

achtungsplakette mit der Aufschrift „Historisches Fahrzeug/Historic Vehicle“, sodass diese Plakette 

als Nachweis für die Einhaltung der Anforderungen an historische Fahrzeuge dient. 

 

Aus Sicht der zuständigen Fachabteilung IV/ST1 des österreichischen Bundesministeriums für 

Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) könnte unter Umständen auch eine Kopie der Zu-

lassungsbescheinigung oder des entsprechenden Bescheids des zuständigen Landeshauptmanns 

zum Nachweis für ein historisches Fahrzeug dienen. Jedoch bestehen aus unserer Sicht möglich-

erweise datenschutzrechtliche Bedenken, wenn gefordert wird, diese hinter der Windschutzschei-
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be zu hinterlegen, da aus diesen persönliche Informationen des Zulassungsbesitzers für Unbetei-

ligte erkennbar wären. 

 

Es wird daher höflichst um Anerkennung der unseres Erachtens gleichwertigen roten Begutach-

tungsplakette als Nachweis ersucht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Für den Bundesminister: 

Dr. Wilhelm Kast 

Ihr(e) Sachbearbeiter(in): 

Dr. Selma Lundin 

Tel.Nr.: +43 (1) 71162 65 5517 

E-Mail: selma.lundin@bmvit.gv.at 
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